
Aufgrund der § 5, 51 Nr. 6 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung
(HGO) in der Fassung vom 1.4.1993 (GVBl 1992 I  S. 534), zuletzt geändert
durch das Gesetz vom 17.12.1998 (GVBl. I S. 562) und in Ausführung der
Benutzungssatzung für die gemeindlichen Einrichtungen hat die
Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 26. August 1999 folgende 

Gebührensatzung

beschlossen:

§ 1 Gebühren

A) Für das Gemeindezentrum und das Dorfgemeinschaftshaus Wersau

Für die Benutzung der Sporthalle und der Mehrzweckhallen im Gemeindezentrum
Brensbach und Dorfgemeinschaftshaus Wersau werden nachstehende Gebühren
erhoben:

Sporthalle Kulturhallen
Brensbach Brensbach und

Wersau
1. Allgemeine Veranstaltungen 
bei Erheben eines Eintrittsgeldes
(Tanzveranstaltungen, 350,- DM 300,- DM
Theatervorführungen)          (ab 1.1.2002: 178,95 €/Tag 153,39 €/Tag)

2.Ausstellungen, sofern nach der Benutzungs-
satzung zugelassen
gewerbliche Art 200,- DM 200,- DM

         (ab 1.1.2002: 102,26 €/Tag 102,26 €/Tag)
kultureller Art   50,- DM   50,- DM

         (ab 1.1.2002:   25,56 €/Tag   25,56 €/Tag)

3.Betriebsfeiern und Veranstaltungen
ähnlicher Art 200,- DM 200,- DM

         (ab 1.1.2002: 102,26 €/Tag 102,26 €/Tag)

4. Filmvorführungen und Vorträge
bei Erheben von Eintrittsgeld 100,- DM 100,- DM

         (ab 1.1.2002:   51,13 €/Tag   51,13 €/Tag)

ohne Eintrittsgeld   50,- DM   50,- DM
         (ab 1.1.2002:   25,56 €/Tag   25,56 €/Tag)

5. Sonstige Veranstaltungen von Vereinen
und Organisationen, die rein einer
sozialen Betreuung dienen und keine
finanziellen Beteiligung verlangen
( z.B. Blutspenden, Mutterberatung, Impfungen ) frei frei
in Zweifelsfällen entscheidet der Gemeindevorstand



6. Sonstige gesellige Veranstaltungen
örtlicher Vereine und Organisationen
(z.B. Liederabende, Konzerte) 100,- DM   75,- DM

         (ab 1.1.2002:   51,13 €/Tag   38,35 €/Tag)

7. Familienfeiern
(z.B. Hochzeiten, Konfirmationen, etc.) 150,- DM   75,- DM

         (ab 1.1.2002:   76,69 €/Tag   38,35 €/Tag)

8. Sitzungen und Versammlungen 
örtlicher Vereine u. Organisationen   50,- DM   50,- DM

         (ab 1.1.2002:   25,56 €/Tag   25,56 €/Tag)
überörtlicher Vereine u. Organisationen 100,- DM 100,- DM

         (ab 1.1.2002:   51,13 €/Tag   51,13 €/Tag)

9. Benutzung der Mehrzweck- u. Sporthalle
für sportliche Betätigung und Veranstaltungen
Übungsstunden der Jugend pro Stunde   frei     frei
Übungsstunden für Erwachsene pro Stunde     5,- DM     5,- DM

         (ab 1.1.2002:     2,56 €     2,56 €)
Übungsstunden für überörtliche Veranstalter
pro Stunde   10,- DM   10,- DM

         (ab 1.1.2002:     5,11 €     5,11 €)

10. sportliche Veranstaltungen bei denen
Eintritt erhoben wird

für örtliche Veranstalter pro Stunde     5,- DM     5,- DM
         (ab 1.1.2002:     2,56 €     2,56 €)

für überörtliche Veranstalter pro Stunde   20,- DM   20,- DM
         (ab 1.1.2002:   10,23 €   10,23 €)

11. Turnstunden der Schule pro Stunde   10,- DM   10,- DM
         (ab 1.1.2002:     5,11 €     5,11 €

1.  bei ganztägigen und mehr Veranstaltungen
örtlicher Vereine kann eine Sonderregelung
getroffen werden.

2. Benutzung der Kegelbahnen
für die Benutzung der Kegelbahn werden
pro Bahn und Stunde     7,- DM

         (ab 1.1.2002:     3,58 €)     ------



B) für die Dorfgemeinschaftshäuser Höllerbach und Wallbach

Für die Benutzung der Dorfgemeinschaftshäuser Höllerbach und Wallbach werden
Gebühren in Höhe von 50,- DM (ab 1.1.2002 : 25,56 €) pro Miettag erhoben.

C) für die Räumlichkeiten in den Kindergärten Brensbach, Wersau und Nieder
Kainsbach

Für die Benutzung der Räumlichkeiten der gemeindlichen Kindergärten werden pro
Tag folgende Gebühren erhoben:
Gruppenraum 30,- DM (ab 1.1.2002 15,33 €)
Gemeinschaftsraum/Turnraum 30,- DM (ab 1.1.2002 15,33 €)

§ 2 Gebührenschuldner
Schuldner der Gebühren sind diejenigen Personen, Veranstalter, Vereine oder
sonstige Organisationen, die beim Gemeindevorstand bzw. einem Beauftragten der
Gemeinde die Benutzung beantragt haben. Die Nutzungshaftung erfolgt
gemeinschuldnerisch.

§ 3 Fälligkeit der Gebühren
Die Gebühren werden nach Inanspruchnahme der Benutzung fällig. Die Gebühren
sind sofort nach Anforderung an die Gemeindekasse zu zahlen.

§ 4 Rechtsmittel
1. Gegen die Heranziehung zu den Gebühren sind die Rechtsmittel nach den
jeweiligen gültigen Bestimmungen über die Verwaltungsgerichtsbarkeit gegeben.

2. Durch die Einlegung eines Rechtsmittels gegen die Heranziehung zu Gebühren
nach dieser Gebührensatzung wird die Verpflichtung zur Zahlung nicht
aufgeschoben.

§ 5 Beitreibung
Sämtliche Gebühren, die nach dieser Gebührensatzung erhoben werden, unterliegen
der Beitreibung im Verwaltungsvollstreckungsverfahren nach den Bestimmungen des
Hessischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes .

§ 6 Inkrafttreten
Diese Gebührensatzung tritt mit dem Tag nach der Bekanntmachung in Kraft und
ersetzt die Gebührenordnung zu der Benutzungsordnung für das Gemeindezentrum
Brensbach und das Dorfgemeinschaftshaus Wersau vom 30. Oktober 1986 und die
Gebührenordnung zu der Benutzungsordnung für die Dorfgemeinschaftshäuser
Höllerbach und Wallbach vom 11.2.1993.

Brensbach, den 26.8.1999

Der Gemeindevorstand

(Stosiek, Bürgermeister)



Bescheinigung

Es wird hiermit bescheinigt, dass vorstehende Gebührensatzung in den Brensbacher
Nachrichten Nr. 36 am 10. September 1999 und eine Berichtigung hierzu in den
Brensbacher Nachrichten Nr. 38 am 24. September 1999 veröffentlicht worden ist.

Brensbach, den 24. September 1999 Der Gemeindevorstand

(Stosiek, Bürgermeister)


